
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/11/4 12Os114/04
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.2004

Norm

StGB §126 Abs1 Z5

Rechtssatz

Eine zum Durchklettern geeignete Ö nung in einem der Sicherung vor Ausbruch dienenden Außenzaun einer

Justizanstalt beeinträchtigt grundsätzlich die Funktionstauglichkeit der unter anderem der entweichungsresistenten

Abschließung Gefangener von der Außenwelt (§ 20 Abs 2 StVG) - und somit (durch Verhinderung der Delinquenz

praesumtiv gefährlicher Personen auch) der ö entlichen Sicherheit - dienenden Einrichtung und erfüllt den Tatbestand

nach § 126 Abs 1 Z 5 erster Fall StGB (SSt 61/12 = EvBl 1990/149 = RZ 1991/53 sowie in 11 Os 98/90 (nv)).
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